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Schule kooperativ
gestalten

Unterricht 
weiterentwickeln

IT-Infrastruktur 
optimieren

Schule digital 
organisieren

Digitale Expertise 
stärken



Pilotschulen

Ankerschulen in den Regionen
(8 MS – 8 RS – 8 GYM – 1 FöZ – 1 WS)

Planungsteam-Schulen
250

+ 100267

Teilnehmende Schulen



Zusammenarbeit

https://mebis.link/zukunft
Einschreibeschlüssel: DSDZ!2022

https://mebis.link/zukunft


Beratung – Fortbildung – Unterstützung

ALP | Fortbildungsangebote „Digital Leadership“

Beratung digitale Bildung (BdB) | individuelle Beratung  (in-
haltlich, prozessbezogen), Moderation von päd. Arbeitsphasen

Schulleitung

Beratung digitale Bildung (BdB) | individuelle Beratung  in 
medienpädagogischen und informationstechnischen Belangen

Medienkonzept-
Team

ALP | Information und Fortbildung zur technischen 
Implementierung einer 1:1-Ausstattung

Systembetreuung

ALP-Stabsstelle | eSessions für die Pilotschulen

RLFB | fachspezifische Fortbildungsangebote

Experten- und Referentennetzwerk | SCHILF-Angebote

Lehrkräfte

Stiftung Medienpädagogik | Informationsmaterialien 
und Elternabende

Aktion Jugendschutz | „ELTERNTALK@school“

Erziehungs-
berechtigte



Beschaffungsmodell
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Beschaffungsmodell

Wem gehören die mobilen Endgeräte?

▪ Privatgeräte (Beschaffung als nicht lernmittelfreie Lernmittel im Sinne des 
BaySchFG von den Erziehungsberechtigten) 

▪ private und schulische Nutzung möglich

▪ Vorgabe technischer Mindestkriterien (in Abstimmung mit 
Schulgemeinschaft und Schulaufwandsträger) durch die Pilotschule 
möglich



Beschaffungsmodell

In welcher Höhe werden die mobilen Endgeräte gefördert?

▪ Anschaffungskosten > 300 €
Festbetragsförderung i. H. v. 300 € pro Gerät

▪ Anschaffungskosten < 300 €
Förderung i. H. der Anschaffungskosten



Beschaffungsmodell

Welche Möglichkeiten gibt es für finanziell unterstützungsbedürftige Familien (ggf. in 
Abstimmung mit Schulaufwandsträger)?

▪ Leihgerät der Schule

▪ Sonderbedarf gemäß § 21 Abs. 6 SGB II
(vgl. hierzu das Formular zur Vorlage beim Jobcenter) 

▪ Übernahme des Eigenanteils durch zusätzliche Förderung Dritter 

▪ Vorfinanzierung durch kommerzielle Zahlungsdienstleister 
(z. B. Ratenzahlung mittels Drittfinanzierung)

▪ seitens der Schule organisierte Vorfinanzierung 
(z. B. Förderverein, Kommune)

https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/resource/view.php?id=40752876


Beschaffungsmodell

In welchem Zeitraum werden die Geräte gefördert?

▪ frühestes Rechnungsdatum: 7. Juni 2023

▪ späteste Einreichung der Förderanträge: 23. Februar 2024



Beschaffungsmodell

Wie können die Förderanträge gestellt werden?

▪ vsl. ab Sept. 2023

▪ Online-Formular



Medienbudget

▪ 400 € pro Pilotklasse

▪ zur Beschaffung digitaler Bildungsmedien
(z. B. Lizenzen für digitale Schulbücher, Apps für den pädagogischen 
Einsatz im Unterricht; nicht für MDM-Lösungen)

▪ Beantragungsmöglichkeit für Schulaufwandsträger (Informationen zum 
Verfahren folgen)



https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2230_1_3_K_13827/

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2230_1_3_K_13827/

